
Mietlizenzvereinbarung
VR-NetWorld Software 

Zwischen und der

VR-Bank Landshut eG

Ingolstädter Str. 2
84030 Landshut
Deutschland

Konto Nr.

- Kunde - - Bank -

wird folgende Software-Nutzungsvereinbarung geschlossen:

1. Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Software VR-NetWorld nebst schriftlichem 
Begleitmaterial

2. Die als Anlage beigefügten Lizenzbedingungen werden akzeptiert.
3. Leistungsumfang der Software:  

1.    Inlandszahlungsverkehr via FinTS beziehungsweise HBCI
2.    SEPA-Zahlungsverkehr
3.    Umsatzinformationen
4.    Online-Update-Funktion zur Softwareaktualisierung
5.    60-Tage-Testversion
6.    Lizenzschlüsselfähige Software
       Die jeweils aktuelle Version der Software wird zum Download online   
       bereitgestellt. Übergabe eines gültigen Lizenzschlüssels durch die Bank zur 
       Nutzung der Software.

4. Vergütung:  
1.    Der Lizenzpreis beträgt derzeit monatlich 1,00 € und ist ab Übergabe des  
       Lizenzschlüssels zu entrichten.
2.    Der Lizenzpreis wird je nach Kontomodell mit dem Kontoabschluss belastet.

5. Dem Kunden steht eine telefonische Hotline sowie ggf. ein Online-Support unter der 
Tel.: 0871/823-113 zur Verfügung.

6. Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und können von der 
Bank mit einer Ankündigungsfrist von 8 Wochen geändert werden.

7. Für die Zahlungsabwicklung werden je nach genutzter Programmstufe gesonderte 
Vereinbarungen getroffen.

Ort, Datum Unterschrift Kunde

Ort, Datum Unterschrift  Bank



VR-Bank Landshut eG
Elektronische Bankdienstleistungen
Ingolstädter Str. 2
84030 Landshut
Deutschland

Zusendung Lizenzvertrag VR-NetWorld Software

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit sende ich/senden wir Ihnen den unterschriebenen Lizenzvertrag für unsere 
VR-NetWorld Software zu.

Den Lizenzschlüssel für die VR-NetWorld Software senden Sie bitte,

       per E-Mail an folgende Adresse:

       per Brief an die im Vertrag genannte Adresse

Mit freundlichen Grüßen

…..........................................................................
(Unterschrift Kunde)



 

 
1. Vertragsgegenstand 

Vereinbarungsgegenstand ist die  des nachstehend unter Zif- 
fer 2 des Vertrages  Nutzungsrechtes an der Electronic Ban- 
king-Software -NetWorld  mit dem in der Anlage beschrie- 
benen Leistungsumfang (nachstehend  genannt). 

 
2. Umfang der Nutzungsberechtigung 
2.1 Die Bank  dem Kunden ein zeitlich auf die Dauer des Vertrages 

befristetes einfaches, nicht  Recht zur Nutzung der Soft- 
ware in der jeweils aktuellen Version ein. Das Nutzungsrecht berechtigt 
zur Nutzung der Software auf einem Computer im Rahmen des bestim- 

 Gebrauchs. 
2.2 Die Bank wird dem Kunden die Software als Installationsdatei  einen 

Downloadlink zur  stellen. Zur Nutzung der Software wird ein 
  der Voraussetzung zur Nutzung der Software 

nach Ablauf des Testzeitraums ist. Die Bank ist berechtigt, sich zur Li- 
 eines Dienstleisters zu bedienen. 

2.3 Der Kunde ist nicht berechtigt, die Software zu  anzupassen, 
zu  zu  zur verbreiten, zu vermieten, zu verlei- 
hen oder online  zu machen. 

2.4 Unterlizenzen  seitens des Kunden nicht erteilt werden. 
 

3. Pflege der Software 
3.1 Die Bank wird die Pflege der Software  wobei sie sich 

 bedienen kann. 
3.2 Im Rahmen der Pflege erfolgen Anpassungen der Software, die aufgrund 

von Gesetzesnovellierungen notwendig sind, sowie durch verbesserte 
und erweiterte Versionen  genannt). 

3.3 Die Bank informiert den Kunden  neue Versionen und stellt diese als 
Download zur  

3.4 Mit der  einer neuen Version ersetzt diese die bis zu diesem 
Zeitpunkt  Software-Version. 

 
4.  
4.1 Der Kunde hat an die Bank ein Entgelt  die  der Software 

(nachstehend  genannt) wie in der Anlage vereinbart zu ent- 
richten. Der Lizenzpreis ist ab der  des   
Die Bank wird den Lizenzpreis  zu dem in der Anlage verein- 
barten Buchungstermin dem Konto des Kunden belasten (kontokorrent- 

 Verrechnung). 
4.2 Die Bank ist berechtigt, die  des vorstehend  Entgelts 

nach billigem Ermessen im Sinne von  zu erstmals je- 
doch nach Ablauf eines Vertragsjahres. Die Bank wird den Kunden mit 
einer Frist von mindestens zwei Monaten von der  infor- 
mieren. Der Kunde ist berechtigt, diesen Vertrag ab Erhalt des - 
rungsangebots fristlos und kostenfrei schriftlich zu  Auf die Wir- 
kung des Schweigens als Zustimmung weist die Bank den Kunden im 
Rahmen ihres  hin. 

 
5.  
5.1 Die Bank wird dem Kunden die Software frei von Sach- und - 

geln bereitstellen. Die Software ist frei von  wenn sie die 
vereinbarte Beschaffenheit hat. Soweit die Beschaffenheit nicht verein- 
bart ist, ist die Sache frei von  wenn sie sich  die nach 
dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet, sonst wenn sie sich  
die  Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, 
die bei Software gleicher  ist und die der Kunde nach der Art der 
Software erwarten kann. Die Software ist frei von  wenn 
Dritte in Bezug auf die Software keine oder nur die im Vertrag - 
menen Rechte geltend machen  

5.2 Die  richten sich nach dem Gesetz. Sie erstrecken sich 
nicht auf  die durch Abweichen von den  die Software vorgese- 
henen und in der Leistungsbeschreibung angegebenen Einsatzbedingun- 
gen verursacht werden, es sei denn, entsprechende Abweichungen erfol- 
gen mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Bank.  
stehen dem Kunden auch nicht in Bezug auf  zu, die auf einer - 
derung der Software durch den Kunden oder einem von dem Kunden 
eingeschalteten Dritten beruhen. 

 
6. Haftung 
6.1 Bei Vorsatz oder grober  haftet die Bank unbegrenzt nach 

den gesetzlichen Vorschriften. 
6.2 Bei einfacher  wird die  Haftung ausgeschlossen, soweit 

nicht eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalpflicht) verletzt wurde oder 
ein Fall des Verzuges oder der  vorliegt. Soweit im Falle 
der einfachen  gehaftet wird, wird die Haftung auf den ver- 
tragstypischen, vorhersehbaren und beherrschbaren Schaden begrenzt. 

6.3 Bei Verzug und   sich der Schadensersatz  
einfache  auf den unmittelbaren Schaden. 

6.4 Im  wird die vertragliche und deliktische Haftung der Bank  
einfache  ausgeschlossen. Davon  bleibt die Haf- 
tung der Bank nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei Verletzung 
von Leben,  oder Gesundheit. 

6.5 Dem Kunden ist bekannt, dass er im Rahmen seiner Schadensminde- 
rungsobliegenheit im Falle eines vermuteten Softwarefehlers alle zumut- 
baren   ergreifen und die Bank un- 

 informieren muss. 
6.6 Die Bank haftet  die Wiederbeschaffung von Daten nur, wenn der 

Kunde sichergestellt hat, dass diese Daten im Sinne  
Datenverarbeitung in maschinenlesbarer Form gespeichert wurden und 
mit vertretbarem Aufwand reproduziert werden  

6.7 Die Bank haftet nicht   die durch eine  des Betriebs 
infolge Aufruhr, Kriegs- oder Naturereignissen oder in Folge von sonsti- 
gen, nicht von ihr zu vertretenden Vorkommnissen (z.B. Streik, Ausfall 
der Telekommunikationseinrichtungen)verursacht sind  Gewalt). 

6.8 Soweit die Haftung der Bank ausgeschlossen oder  ist, gilt 
dies auch  eine  Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, 
Mitarbeiter, Vertreter und  der Bank. 

 
7. Schutzrechte Dritter 
7.1 Die Bank stellt den Kunden von allen  Dritter, die diese gegen 

den Kunden aus der Verletzung von Schutzrechten an der  
Software in ihrer  Fassung geltend machen, frei. Dies gilt 
jedoch nur, wenn die Software  genutzt wurde und die 
Schutzrechtsverletzung nicht durch eine  verursacht wurde, die 
der Kunde selbst oder ein Dritter vorgenommen hat. 

7.2 Der Kunde ist verpflichtet, die Bank  schriftlich zu benach- 
richtigen, wenn gegen ihn  wegen der Verletzung von Schutz- 
rechten geltend gemacht werden. 

7.3 Die Bank oder ein von ihr Beauftragter sind berechtigt, auf eigene Kosten 
notwendige  aufgrund von Schutzrechtsbehauptun- 
gen Dritter bei dem Kunden  oder  zu lassen. 
Die Nut  des Kunden  hierbei nur in zumutba- 
rem Rahmen  oder  werden. Wird die Nutzung der 
Software im Sinne dieses Vertrages durch derartige   
den Kunden nicht nur unwesentlich  oder erschwert, hat der 
Kunde das Recht zur fristlosen  des Vertrages. 

 
8. Geheimhaltung 

Die Vertragsparteien verpflichten sich gegenseitig zur Geheimhaltung al- 
ler im Rahmen dieses Vertrages erhaltenen, die andere Vertragspartei 
betreffenden Informationen und erworbenen Kenntnissen Kundenin- 
formationen sowie Grundlagen, Arbeitsweise, Herstellung, Neuentwick- 
lung, Verbesserung und sonstige Details betreffend das Vertragsprodukt 
und die Vertragsabwicklung  Betriebs-  auch wenn 
sie nicht  als vertraulich oder geheim bezeichnet worden 
sind. Darunter fallen jedoch nicht die Konzeptionen, Erfahrungen, nicht 

 Ideen und sonstige Techniken, die sich  auf die 
Datenverarbeitung beziehen sowie Kenntnisse und Informationen, die of- 
fenkundig sind. Diese Geheimhaltungsverpflichtung gilt  die Laufzeit 
dieses Vertrages hinaus. 

 
9. Vertragsdauer und  
9.1 Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 
9.2 Die Vertragsparteien  den Vertrag unter Einhaltung einer - 

gungsfrist von einem Monat zum Monatsende schriftlich  Das 
Recht zur  aus wichtigem Grund bleibt hiervon  

 
10. Folgen der Vertragsbeendigung 

Mit Wirksamwerden der  erlischt das  Nutzungs- 
recht an der Software. Der  wird deaktiviert. Die Software 
kann somit nicht weiter genutzt werden. 

 
11. Geltung der AGB 

 gelten die Allgemeinen  der Bank in ih- 
rer jeweils aktuellen Fassung, die in den der Bank aus- 

 und dem Kunden auf Verlangen  werden. 
 

12. Allgemeine Bestimmungen 
12.1 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam 

sein oder werden oder sollte sich in diesem Vertrag eine  heraus- 
stellen, so wird die Wirksamkeit der  Bestimmungen nicht  
Die Vertragsparteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung oder 
die   durch eine wirksame Bestimmung zu er- 
setzen oder zu  die den gesetzlichen Vorschriften entspricht. 

12.2  oder  dieses Vertrages  zur ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform; das Schriftformerfordernis gilt auch  diese 
Klausel sowie  den Verzicht auf diese Formbestimmung. Schriftform im 
Sinne dieses Vertrages setzt ein rechtsverbindlich unterzeichnetes Pa- 
pierdokument im Original voraus. Fax-, Computerfax- oder E-Mail- 
Mitteilungen entsprechen nicht dieser Form, es sei denn, die Vertragspar- 
teien treffen im Einzelfall eine abweichende Regelung 

12.3 Die diesem Vertrag  Anlage ist in ihrer jeweils aktuellen Fas- 
sung wesentlicher Bestandteil des Vertrages. 

12.4 Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
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